
 

                                                                                                

                                                                              
WICHTIGE VERÄNDERUNGEN ZUM TESTVERFAHREN 

Liebe Eltern,                                                                                                                                                                  26.01.2022 

das Land NRW/das Schulministerium hat den 
Grundschulen im Laufe der Nacht Ausführungen zu 
den Veränderungen des Testverfahrens zukommen 
lassen. Fett gedruckte Stellen des folgenden Briefes 
stellen die Veränderungen zu der gestern 
bekanntgegebenen Vorgehensweise (in Absprache 
mit dem Krisenstab, Amt für Schule und 
Gesundheitsamt) dar: 
 

Für uns als Grundschule gilt: 
 

Alle Schülerinnen und Schüler werden weiterhin 
per PCR-Pooltestung zwei Mal in der Woche 
getestet. Der Jahrgang 1/2 am Montag und 
Mittwoch und der Jahrgang 3/4 am Dienstag und 
Donnerstag. 
 

Aber: Die Auflösung eines positiven 
Pooltestergebnisses erfolgt nun nicht mehr über 
eine Einzel-PCR-Testung. 
 
 

 

Für die Schülerinnen und Schüler eines positiven Pools bedeutet das, dass…. 

 …alle SchülerInnen am Folgetag in die Schule kommen und mit Unterrichtsbeginn (7.55 Uhr) im 
Klassenraum mit einem Antigen-Schnelltest getestet werden. 

…alternativ ein tagesaktueller Antigen-Schnelltests (sogenannter Bürgertest) einer Teststelle oder einer 
Arztpraxis vorgelegt werden kann. Nach Vorlage kann ebenfalls wieder am Unterricht teilgenommen 
werden. 

 

Für Sie als Eltern bedeutet das, dass… 

 …Sie bei einem positiven Pool von der Klassenlehrerin telefonisch bis abends 21.30 Uhr oder morgens ab 
6.30 Uhr informiert werden (abhängig davon, wann wir die Mitteilung des Labors bekommen). 

 …Sie eine Mail von der Schulleitung erhalten. 

 … Sie Ihr Kind, wenn der Antigen-Schnelltest in der Schule positiv ist, umgehend aus der Schule abholen 
müssen und Sie eine Teststation aufsuchen und einen Bürgertest als Bestätigung durchführen lassen 
müssen. Die Bestätigung über einen Bürgertest muss erfolgen und wird danach an das Gesundheitsamt 
übermittelt. Die Quarantänezeit beginnt mit Bestätigung der Positiv-Testung. 

 …Sie uns das Testergebnis umgehend per Mail übermitteln oder ausgedruckt am Fenster des Sekretariats 
abgeben. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
Wir hoffen auch mit diesen Vorgaben auf einen reibungslosen Ablauf.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markus Landerbarthold 
-Schulleiter- 
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